Fachspezifische Bestimmungen 
für das Zertifikatsprogramm
...
als [Zusatzstudium / weiterbildendes Studium / …]
(Erwerb von ... ECTS-Punkten)
an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg


Vom DD.MM.YYYY (Entwurf Stand 2025-03-13)

(Fundstelle: http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/202...-...)


Aufgrund von Art. 9 Satz 1 und 2 in Verbindung mit Art. 80 Abs. 1 und Art. 84 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) vom 5. August 2022 (GVBl. S. 414, BayRS 2210-1-3-WK) in der jeweils geltenden Fassung erlässt die Julius-Maximilians-Universität Würzburg die folgende Satzung, die hiermit bekannt gemacht wird:
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1. [bookmark: 1._Teil:_Allgemeine_Vorschriften][bookmark: _bookmark0]

[bookmark: §_1_Geltungsbereich][bookmark: _bookmark1][bookmark: _Toc171937064]1. Teil: Allgemeine Vorschriften


[bookmark: _Toc171937065]§ 1 Geltungsbereich
Diese fachspezifischen Bestimmungen (FSB) ergänzen die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für Zertifikatsprogramme (ZASPO) an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) vom .... in der jeweils geltenden Fassung.


[bookmark: §_2_Ziel_und_Zweck_des_Zusatzstudiums][bookmark: _bookmark2][bookmark: _Toc171937066]§ 2 Ziel des Studiums, Zertifikat
(1) 1Das Zertifikatsprogramm ... wird von der Fakultät für ... der JMU als [Zusatzstudium gemäß Art. 77 Abs. 5 Satz 1. Nr. 2 BayHIG / als weiterbildendes Studium gemäß Art. 78 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 b) / als…] angeboten.
2Ziel des Zertifikatsprogramms ist es, ....
(2) Aufgrund des Studiums erteilt die Fakultät für ... nach Vorliegen aller erforderlichen Modulleistungen gemäß dieser FSB ein Zertifikat über das Zertifikatsprogramm ....


[bookmark: §_3_Zertifikat_und_Datenabschrift][bookmark: _bookmark3][bookmark: _Toc171937067]§ 3 Studienbeginn, Gliederung des Studiums, Regelstudienzeit
(1) Der Beginn des Zertifikatsprogramms ... ist jeweils zum ...semester eines Studienjahres möglich.
(2) 1Das Zertifikatsprogramm ... ist wie folgt gegliedert:
	Gliederungsebene
	ECTS-Punkte

	ggf. Pflichtbereich
	...

	ggf. Wahlpflichtbereich
	...

	gesamt
	...


2ggf. Dabei müssen im Wahlpflichtbereich mit benoteten Erfolgsüberprüfungen versehene Module im Umfang von mindestens ... ECTS-Punkten erfolgreich absolviert werden. 
(3) 1Das Zertifikatsprogramm ... hat eine Regelstudienzeit von ... Semestern, in der insgesamt ... ECTS-Punkte erworben werden müssen. 2Dabei sind für das Studienpensum eines Semesters jeweils ... ECTS-Punkte zugrunde zu legen.


[bookmark: §_5_Zugang_zum_Zusatzstudium][bookmark: _bookmark5][bookmark: _Toc171937068]§ 4 Zugang zum Studium, empfohlene Grundkenntnisse
(1) Voraussetzung für den Zugang zum Zertifikatsprogramm ... ist die Immatrikulation als Studierende oder Studierender in den Studiengang ... an der JMU.
(2) 1Das Zertifikatsprogramm ... bedarf der Bewerbung beim Prüfungsausschuss, der die Fälle der erfolgreichen Bewerbungen an die Studierendenkanzlei der JMU meldet. 2Hierbei kann ein elektronisches Bewerbungsverfahren über die einschlägigen Webseiten der JMU vorgesehen werden. 3Die Bewerbung beim Prüfungsausschuss hat für das jeweilige ...semester spätestens bis zum .... zu erfolgen.
(3) 1Eine erfolgreiche Bewerbung gemäß Abs. 2 berechtigt zur Immatrikulation und zur Aufnahme des Zertifikatsprogramms ... an der JMU nur zum jeweils folgenden Semester. 2Soll die Aufnahme des Zertifikatsprogramms zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, ist eine erneute Bewerbung erforderlich.
(4) 1Die semesterweise Fortsetzung des Studiums erfolgt durch die Rückmeldung zum jeweils nächsten Semester. 2Bei fehlender Rückmeldung endet das Studium durch Zwangsexmatrikulation. 
(5) 1Nach Aufgabe des Zertifikatsprogramms ist die oder der Studierende zur Abmeldung verpflichtet. 2Der Prüfungsausschuss kann die Einzelheiten der Anmeldung und Abmeldung festlegen.
(6) Das Zertifikatsprogramm endet mit der Abmeldung der oder des Studierenden, dem Erwerb des Zertifikats nach § 2, dem Überschreiten der Frist gemäß § 12 Abs. 3 ZASPO oder sobald die oder der Studierende nicht mehr in einem Studiengang nach Abs. 1 eingeschrieben ist.
(7) Wird der gemäß Abs. 1 einschlägige Studiengang ohne Abschluss des Zertifikatsprogramms beendet, kann das Zertifikatsprogramm mit Aufnahme eines neuen gemäß Abs. 1 einschlägigen Studiengangs wieder aufgenommen werden.
(8) Empfohlen werden Kenntnisse ....
(9) 1Für Bewerberinnen und Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung (HZB) oder den einschlägigen Erstabschluss [Erstabschluss nicht relevant bei grundständigem Zertifikatsprogramm, wo es nur auf die HZB ankommt; gilt nicht bei fremdsprachlichen Zertifikatsprogrammen, hier kann man stattdessen eine Empfehlung aufnehmen] nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, ist zusätzlich ein Nachweis über ausreichende Deutschkenntnisse erforderlich. 2Dieser Nachweis ist entsprechend den Vorgaben der Immatrikulationssatzung der JMU in der jeweils geltenden Fassung zu führen. 3Für das Zertifikatsprogramm ... sind Kenntnisse der deutschen Sprache auf dem Niveau [B2 als Regelfall] des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) nachzuweisen.

[bookmark: §_12_Prüfungsausschuss][bookmark: _bookmark13]
[bookmark: _Toc171937069]§ 5 Prüfungsausschuss
Der Prüfungsausschuss für das Zertifikatsprogramm ... besteht aus ... Mitgliedern.



[bookmark: _Toc361301960][bookmark: _Toc73694558][bookmark: _Toc171937070]2. Teil: Erfolgsüberprüfungen


[bookmark: §_18_Art_und_Zeitpunkt_der_Erfolgsüberpr][bookmark: _bookmark19][bookmark: _Toc171937071]§ 6 Fachspezifische sonstige Prüfungen
(1) ...
(2) ...


[bookmark: §_20_Regelungen_für_Studierende_mit_Kind][bookmark: _bookmark21][bookmark: §_21_Rücktritt,_Täuschung,_Ordnungsverst][bookmark: _bookmark22][bookmark: §_26_Erreichen_der_erforderlichen_ECTS-P][bookmark: _bookmark28][bookmark: §_27_Ausstellung_des_Zertifikats_bzw._de][bookmark: _bookmark29][bookmark: _Toc171937072]§ 7 Gesamtnote, Bereichsnote
1Im Zertifikatsprogramm ... wird ggf. eine Gesamtnote entsprechend der Vorschrift des § 33 Abs. 1 und 2 ZASPO gebildet. 2Die Note des ggf. Pflichtbereichs sowie ggf. die Note des Wahlpflichtbereichs werden entsprechend der Vorschrift des § 33 Abs. 3 bis 5 ZASPO gebildet. 
2Bei der Ermittlung Gesamtnote werden die einzelnen Bereiche wie folgt gewichtet:
	Gliederungsebene
	ECTS-Punkte
	Gewichtungsfaktor für

	
	
	Gesamtnote

	Pflichtbereich
	...
	.../ ...

	Wahlpflichtbereich
	...
	.../ ...

	gesamt
	...
	
	
	





[bookmark: _Toc361301971][bookmark: _Toc73694562][bookmark: _Toc171937073]3. Teil: Schlussvorschriften
[bookmark: §_28_Einsicht_in_die_Prüfungsakten,_Arch][bookmark: _bookmark30][bookmark: §_29_Ungültigkeit_von_Prüfungen,_Aberken][bookmark: _bookmark31]

[bookmark: §_30_Inkrafttreten][bookmark: _bookmark33][bookmark: _Toc171937074]§ 8 Inkrafttreten
1Diese Satzung tritt mit Wirkung vom ... in Kraft. 2Sie gilt für alle Studieren den, die das Zertifikatsprogramm ... nach den Bestimmungen der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für Zertifikatsprogramme (ZASPO) an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) vom ... in der jeweils geltenden Fassung ab dem ...semester ... aufnehmen.




Würzburg, den 

Der Präsident der Universität Würzburg




Prof. Dr. Paul Pauli



[bookmark: _Toc171937075]Anlage: Studienfachbeschreibung (SFB)


